
Der Bürgermeister

Fachdienst Finanzbuchhaltung
Herr Ulrich Diez, Tel. 171354

TOP: Erlass örtlicher Vorschriften zur ordnungsgemäßen Erledigung von Aufgaben der
Finanzbuchhaltung
Bericht Nr. 181/2017
Produkt: 010 080 030  Buchführung
010 080 040 Forderungsmanagement

Beratungsfolge Behandlung Sitzungstermine
Rat der Stadt Lüdenscheid öffentlich 25.09.2017  

Finanzielle Auswirkungen?        ja nein

 investiv      konsumtiv

einmalig lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen            
Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)            
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen            
Sonstige Erträge/Einzahlungen            

Bemerkung:      

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?
 ja, veranschlagt bei folgendem Konto:        nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:
Einmalig:      /     /     
Laufend:      /     /     

 gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe
 freiwillige Aufgabe
Grundlage:

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage beigefügte Dienstanweisung wird zur Kenntnis genommen.

Bericht:
Regelungen zur Aufgabenwahrnehmung der Finanzbuchhaltung waren bisher in sechs
unterschiedlichen Dienstanweisungen abgebildet. Durch die Neufassung der Dienstanweisung für die
Finanzbuchhaltung wurde diese starke Fragmentierung aufgehoben und ein internes
Rechtsinstrument geschaffen, das alle rechtlichen Anforderungen der Aufgabenwahrnehmung der



- 2 -

Finanzbuchhaltung umfassend und gebündelt abdeckt, soweit sie nicht bereits gesetzlich geregelt
sind. Wesentliche inhaltliche Veränderungen wurden in der Neufassung nicht vorgenommen.

Gleichzeitig mit Erlass der neuen Dienstanweisung wurden außer Kraft gesetzt:

Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung vom 10.12.2008,
Dienstanweisung über das Anordnungswesen vom 01.07.2011,
Dienstanweisung über das Forderungsmanagement vom 15.12.2011 in der Fassung der Änderung
vom 10.08.2015,
Dienstanweisung für Geldannahmestellen und Handvorschüsse vom 20.04.2009,
Dienstanweisung für die Zahlstelle Sozialwesen vom 23.04.2015,
Dienstanweisung für die Zahlstelle Kulturhaus vom 10.12.2008.

Lüdenscheid, den 05.09.2017

In Vertretung:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Anlage/n:
Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung vom 05.07.2017


